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Antrag zur Weiterleitung an die Kreisdelegiertenversammlung Eimsbüttel, den Landesparteitag Hamburg und den Bundesparteitag

Google Street View -  aber mit Grenzen!

Die SPD Eimsbüttel-Nord positioniert sich zu den datenschutzrechtlichen Beeinträchtigungen durch Google Street View und ähnliche Dienste wie folgt und setzt sich über die Fraktionen in Bürgerschaft und Bundestag für die Durchsetzung der Rechte der Betroffenen ein:

1. Personen und sonstige im Straßenbild abgebildete Objekte mit Personenbezug müssen wirksam anonymisiert werden. 
2. Sensible Daten (KFZ-Kennzeichen, Gesichter, Hausnummern) müssen bereits zum Zeitpunkt der Erhebung durch die Kamerafahrzeuge in den so genannten Rohdaten (also in den Foto-Originalen) sofort, qualifiziert und unwiderruflich unkenntlich gemacht, d. h. gelöscht werden. 
3. Die Aufnahmehöhe der Kameras auf den Google-Fahrzeugen darf zwei Meter nicht überschreiten. Selbst bei Einhaltung dieser maximalen Kamerahöhe muss sichergestellt sein, dass das Kameraauge nicht in die Privatsphäre von Menschen eindringt. Zoommöglichkeiten in die Fenster von Gebäuden sind daher zu unterbinden.

4. Den Betroffenen ist das Recht einzuräumen, vor der Veröffentlichung sowie jederzeit auch nachträglich bei Auffinden der sie betreffenden Bilder zu widersprechen und dadurch die Bereitstellung der Klarbilder zu unterbinden. Es muss die vollständige Verpixelung der Person (nicht nur des Gesichts) verlangt werden können. Mieter und Eigentümer müssen die Verpixelung von Wohnungen, Gebäuden und Gärten fordern können.
5. Die Ausübung des Widerspruchsrechts setzt voraus, dass die Betroffenen rechtzeitig von den Kamera-Fahrten erfahren und über ihr Widerspruchsrecht informiert sind. Soweit bereits Daten erfasst sind, sind die Betroffenen rechtzeitig vor der Veröffentlichung zu informieren. Das bestehende Widerspruchsrecht gegen die Veröffentlichung muss für jedermann wirksam ergriffen werden können, indem die Betroffenen einen Monat vorher von den Kamera-Fahrten erfahren, und zwar auch ohne einen Internet-Zugang zu haben. Der Widerspruch ist zeitnah zu bestätigen. Bei Widerspruch sind Bilder binnen eines Monats unkenntlich zu machen und in den Rohdaten zu löschen. Daten, die von Widersprechenden an Google gegeben werden, müssen innerhalb einer Frist von vier Wochen gelöscht werden und dürfen nicht zu Werbezwecken genutzt werden. 
6. Eine Erfassung von W-Lan-Daten darf nicht erfolgen. 
7. Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, ein Klagerecht für Verbraucherschutzverbände zu schaffen, und sich angesichts der schnellen technischen Entwicklung von ähnlichen Diensten dafür einzusetzen, dass die Bürgerinnen und Bürger zukünftig von vornherein besser in ihrer Privatsphäre geschützt werden. 

Begründung

Google Street View erfreut sich großer Beliebtheit bei Internet-Nutzern und bewegt sich in einem Rahmen, der nicht neu ist. Über Handy kann unser Aufenthalt festgestellt werden, auch Google Earth bildet bereits Gebäude ab, wenn auch weitgehend nur von oben. Und letztlich gibt es andere Dienste der Geodatenerfassung bis hin zu Landesvermessungsämtern, die bis zu Google Street View kaum beachtet wurden. Dennoch hat Google Street View eine neue Dimension in die Thematik eingebracht, weil sich eine Unmenge von Informationen in der Hand eines privaten Unternehmens befindet und leicht zugänglich ist. Dies geschieht außerdem nicht ohne kommerzielles Interesse, da Google damit ja Werbekunden erhält oder bindet. Deshalb sollen Bürgerinnen und Bürger in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung hinreichend geschützt werden, indem sie der Erfassung, Speicherung und Veröffentlichung von personenbezogenen Informationen widersprechen können.

Die Erfahrung zeigt, dass die automatisierte Form der Verpixelung oft nicht ausreicht. Deshalb ist hier auf eine 100-prozentige und vollständige Unkenntlichmachung von Kennzeichen, Gesichtern, Hausnummern etc. hinzuwirken (vgl. Ziff. 1). Zu beachten ist auch, dass die Verarbeitung der Bildaufnahmen und ihre Verbreitung in der Hauptniederlassung von Google in den USA erfolgt. Nationale Datenschutzbehörden haben später kaum Überprüfungs- und Sanktionsmöglichkeiten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Rohdaten zu anderen Zwecken verwendet werden. Denn das sog. Save-Harbor-Abkommen zwischen der EU und den USA zur Wahrung des EU-Datenschutzstandards ist faktisch ein zahnloser Tiger. Daher ist es wichtig, die Rohdaten bereits in Deutschland zu bearbeiten (vgl. Ziff. 2).

Bislang hat das Vertrauen auf den Good Will nicht viel gebracht, so dass die Rechte der Betroffenen gestärkt werden müssen. Insbesondere die Wahrnehmung der Widerspruchsrechte muss über Online-Formulare hinausgehen. Dies gilt natürlich nicht nur gegenüber Google, sondern auch gegenüber vergleichbaren Diensten. Allerdings muss sichergestellt werden, dass diese generellen Anforderungen nicht für Einzelbilder von Privatpersonen gelten. Das Recht am eigenen Bild und die Privatsphäre sind aber auch von diesen zu beachten.

